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Jahresabschlusse 2000 der Rheinischen Kliniken

Jahresabschliisse 2000
der Rheinischen Kliniken

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes Rheinland
vom 31. Oktober 2002

Die Landschaftsversammlung Rheinland fasste in ihrer Sitzung am 28.02.2002 - ohne Ausspra-
che - einstimmig den Beschluss Nr. LVers 11/62:

"1
Feststellung der Jahresabschliisse

Der Jahresabschluss 2000 der Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau, Bonn, Diren, Disseldorf, Es-
sen, KoIn, Langenfeld, Ménchengladbach, Viersen, Orthopadie Viersen wird entsprechend den
als Anlagen beigefluigten Bilanzen zum 31.12.2000 und der Gewinn- und Verlustrechnung 2000
festgestellt.

2
Gewinnverwendung und Verlustbehandlung

Die Gewinnverwendung und Verlustbehandlung sieht — ausgehend von den nachfolgend aufge-
fihrten Rheinischen Kliniken — wie folgt aus:
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2.1
Bedburg-Hau

Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2000 in Hohe von DM 1.288.557,38 (€ 658.828,93) wird auf
neue Rechnung vorgetragen.

2.2
Bonn

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2000 in H6he von DM 97.920,76 (€ 50.066,09), davon Jahresuber-
schuss zum 31.12.2000 in H6he von DM 26.922,16 (€ 13.795,08), wird in die zweckgebundene
Rucklage zur Finanzierung der Kosten fir die Brandschutz- und AsbestmaBnahmen eingestellt.

2.3
Dulren

Der Jahresiiberschuss zum 31.12.2000 in Hohe von DM 91.680,39 (€ 46.875,44) wird auf neue
Rechnung vorgetragen.

2.4
Disseldorf

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2000 in Hohe von DM 580.409,96 (€ 296.758,90), davon Jahres-
Uberschuss zum 31.12.2000 in H6he von DM 122.538,11 (€ 62.652,74), wird auf neue Rechnung
vorgetragen.

2.5
Essen

Der Jahresliberschuss zum 31.12.2000 in H6he von DM 37.336,64 (€ 19.089,92) wird auf neue
Rechnung vorgetragen.

2.6
Koln

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2000 in H6he von DM 595.604,76 (€ 304.527,88), davon Jahres-
fehlbetrag zum 31.12.2000 in H6he von DM 129.455,44 (€ 66.189,52), wird auf neue Rechnung
vorgetragen.

2.7
Langenfeld

Der Jahresliberschuss zum 31.12.2000 in H6he von DM 6.560,89 (€ 3.354,53) wird auf neue
Rechnung vorgetragen.

2.8
Mdnchengladbach
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Der Jahresliberschuss zum 31.12.2000 in H6he von DM 282.476,63 (€ 144.428,01) wird auf neue
Rechnung vorgetragen.

2.9
Viersen

Der Jahresliberschuss zum 31.12.2000 in Hohe von DM 436.808,99 (€ 223.336,89) wird zur teil-
weisen Abdeckung des Verlustvortrages zum 01.01.2000 verwendet.

2.10
Orthopadie Viersen

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2000 in H6he von DM 426.372,03 (€ 218.000,56), davon Jahres-
Uberschuss zum 31.12.2000 in Héhe von DM 310.580,34 (€ 158.797,21), wird in die zweckgebun-
dene Rucklage zur Finanzierung der Kosten fiir die Erweiterung der Station 10 eingestellt.”

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses

der Rheinische Kliniken Bedburg-Hau, Bedburg-Hau
zum 31.12.2000

beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft

WIROG Treuhandgesellschaft mbH (K&In)

hat nach dem Ergebnis der Prifung den folgenden uneingeschrankten Bestatigungsvermerk er-
teilt:

~Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken Bedburg-Hau unter Einbeziehung der
Buchflihrung und den Lagebericht fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000
geprift. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO, § 106 GO NW sowie der Ver-
ordnung Uber die Durchfliihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigenbetrieben und priifungs-
pflichtigen Einrichtungen wurde der Prifungsgegenstand erweitert. Die Prifung erstreckt sich
daher auch insbesondere auf die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftli-
chen Verhaltnisse und die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der
Foérdermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchflihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBV und den ergdnzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geflhrten Priifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiih-
rung, den Lagebericht sowie Uber den erweiterten Prifungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung entsprechend § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsma-
Biger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufihren,
dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht
vermittelten Bildes der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
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chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann,
ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Priifungsgegenstandes nach § 34 KHG
NRW ergeben, erflllt wurden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnis-
se Uber die Geschaftstatigkeit und lber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen tber mogliche Fehler berticksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfihrung,
Jahresabschluss und Lagebericht liberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Pri-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen
Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wiirdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine
hinreichend sichere Grundlage fir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefiihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundséatze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermaogens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der kinftigen Entwicklung zutreffend
dar, soweit die Anforderungen des § 21 der GemKHBVO dies verlangen.

Die Priifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.”

Den vorstehenden Bericht haben wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und
den Grundsatzen ordnungsmaBiger Berichterstattung bei Abschlussprifungen erstattet.

Diisseldorf, den 23. September 2002

Der Leiter des Gemeindeprifungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf

- 31.7.3-601 -

Im Auftrag

gez. Schonershofen

Siegel der
Bezirksregierung
Dusseldorf

Beglaubigt

gez. GroB

Reg.-Angestellte

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses
der Rheinische Kliniken Bonn
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zum 31.12.2000
beauftragte Wirtschaftspriifungsgesellschaft

Knabe, Stahlschmidt, Dr. Harzem OHG (Gummersbach)

hat nach dem Ergebnis der Prifung den folgenden uneingeschrankten Bestatigungsvermerk er-
teilt:

~Wir haben den Jahresabschluss der Rheinischen Kliniken Bonn unter Einbeziehung der Buch-
fiihrung und den Lagebericht des Krankenhauses fir das Geschaftsjahr vom 01.01. bis 31.
12.2000 gepruft. Durch § 23 GemKHBVO bzw. § 34 KHG NRW wurde der Prifungsgegenstand
erweitert. Die Prlfung erstreckt sich daher auch insbesondere auf die OrdnungsmaBigkeit des
Rechnungswesen, die wirtschaftlichen Verhaltnisse, die zweckentsprechende, sparsame und
wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 25 KHG NRW und die zweckentsprechende
Verwendung der Uber die Investitionsvertrage nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investiti-
onsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchfliihrung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften
und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung. Unsere Aufgabe
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeflihrten Priifung eine Beurteilung Uber den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung, den Lagebericht sowie Uber den erweiterten
Priifungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 23 GemKHBVO und § 34 KHG NRW unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) in Deutschland festgestellten Grundsatze
ordnungsmaBiger Abschlusspriifung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und
durchzuflihren, dass Unrichtigkeiten und VerstdBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung und des durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prifungsgegenstandes
nach § 23 GemKHBVO und § 34 KHG NRW ergeben, erfiillt wurden. Bei der Festlegung der Prii-
fungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen liber mogliche Fehler be-
ricksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise fiir die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss
und Lagebericht Gberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Wiurdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen geflihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine
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zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der kiinftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prufung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel
nach § 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der Uber die Investitionsver-
trage nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Ohne diese Beurteilung einzuschranken weisen wir darauf hin, dass mégliche Riickforderungs-
anspruche flr gezahlte Zuschlage aus der Wahlleistung Unterkunft nach dem Urteil des Bundes-
gerichtshofs vom 04.08.2000 zur Zeit vollkommen ungewiss sind. Das Krankenhaus hat in
Wahrnehmung seines Ermessensspielraumes eine Rickstellung gebildet.”

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
und den Grundsatzen ordnungsmaBiger Berichterstattung bei Abschlusspriifungen (IDW PS
450).

Dusseldorf, den 20. Juni 2002

Der Leiter des Gemeindepriifungsamtes
bei der Bezirksregierung Dusseldorf

- 31.7.3-602 -

Im Auftrag

gez. Schonershofen

Siegel der
Bezirksregierung
Dusseldorf

Beglaubigt

gez. GroB

Reg.-Angestellte

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses
der Rheinische Kliniken Diren

zum 31.12.2000

beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft

Knabe, Stahlschmidt, Dr. Harzem OHG (Gummersbach

hat nach dem Ergebnis der Prifung den folgenden uneingeschrankten Bestatigungsvermerk er-
teilt:

Wir haben den Jahresabschluss der Rheinischen Kliniken Duren unter Einbeziehung der Buch-
fihrung und den Lagebericht des Krankenhauses fur das Geschaftsjahr vom 01.01. bis 31.
12.2000 geprift. Durch § 23 GemKHBVO bzw. § 34 KHG NRW wurde der Prifungsgegenstand
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erweitert. Die Prifung erstreckt sich daher auch insbesondere auf die OrdnungsmaBigkeit des
Rechnungswesens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse, die zweckentsprechende, sparsame und
wirtschaftliche Verwendung der Férdermittel nach § 25 KHG NRW und die zweckentsprechende
Verwendung der Uber die Investitionsvertrage nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investiti-
onsmittel des Krankenhauses durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchfliihrung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften
und den Vorschriften der KHBV liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung. Unsere Aufgabe
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung Uber den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung, den Lagebericht sowie Uber den erweiterten
Prifungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 23 GemKHBVO und § 34 KHG NRW unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) in Deutschland festgestellten Grundsatze
ordnungsmaBiger Abschlusspriifung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und
durchzuflihren, dass Unrichtigkeiten und VerstdBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung und des durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prifungsgegenstandes
nach § 23 GemKHBVO und § 34 KHG NRW ergeben, erfiillt wurden. Bei der Festlegung der Prii-
fungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen iber mogliche Fehler be-
ricksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollsystems sowie Nachweise fiir die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss
und Lagebericht Gberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen
der gesetzlichen Vertreter sowie die Wiurdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere
Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen geflihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der kiinftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Die Prufung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse,
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fordermittel nach
§ 25 KHG NRW sowie der zweckentsprechenden Verwendung der tber die Investitionsvertrage
nach § 32 KHG NRW erwirtschafteten Investitionsmittel hat keine Einwendungen ergeben.

Ohne diese Beurteilung einzuschranken, weisen wir darauf hin, dass mogliche Riickforderungs-
anspruche flr gezahlte Zuschlage aus der Wahlleistung Unterkunft nach dem Urteil des Bundes-
gerichtshofes vom 04.08.2000 zur Zeit vollkommen ungewiss sind. Das Krankenhaus hat in ei-
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ner Wahrnehmung seines Ermessensspielraumes auf die Bildung einer Rickstellung verzichtet.”

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften
und den Grundsatzen ordnungsmaBiger Berichterstattung bei Abschlussprifungen (IDW PS
450).

Dusseldorf, den 20. Juni 2002

Der Leiter des Gemeindeprifungsamtes
bei der Bezirksregierung Dusseldorf

- 31.7.3-604 -

Im Auftrag

gez. Schoénershofen

Siegel der
Bezirksregierung
Dusseldorf

Beglaubigt

gez. GroB

Reg.-Angestellte

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses
der Rheinische Kliniken Dusseldorf

zum 31.12.2000

beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft

BDO Deutsche Warentreuhand AG (Koln)

hat nach dem Ergebnis der Prifung den folgenden uneingeschrankten Bestatigungsvermerk er-
teilt:

Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken Diisseldorf unter Einbeziehung der
Buchflihrung und den Lagebericht flr das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000
gepruft. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO, § 106 GO NW sowie der Ver-
ordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigenbetrieben und prifungs-
pflichtigen Einrichtungen wurde der Priifungsgegenstand erweitert. Die Prifung erstreckt sich
daher auch insbesondere auf die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftli-
chen Verhaltnisse, die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der
Fordermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBYV und den ergdnzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
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gefuhrten Prifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfih-
rung, den Lagebericht sowie Uber den erweiterten Prifungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung entsprechend § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze
ordnungsmaBiger Abschlusspriifung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und
durchzuflihren, dass Unrichtigkeiten und VerstdBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung und des durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und das mit hinreichender Sicherheit beurteilt
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Priifungsgegenstandes
nach § 34 KHG NRW ergeben, erflllt wurden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen wer-
den die Kenntnisse lber die Geschaftstatigkeit und liber das wirtschaftliche und rechtliche Um-
feld der Klinik sowie die Erwartungen lGber mogliche Fehler berilicksichtigt. Im Rahmen der Pru-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise fiir die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lagebericht GUberwiegend auf
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die
Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend sichere Grundlage fur unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen geflihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine
zutreffende Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der kiinftigen Entwicklung
zutreffend dar, soweit die Anforderungen des § 21 GemKHBVO dies verlangen.

Die Prufung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
und der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel
nach § 25 KHG hat keine Einwendungen ergeben.”

Den vorstehenden Bericht haben wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und
den Grundsatzen ordnungsmaBiger Berichterstattung bei Abschlussprifungen erstattet.

Disseldorf, den 20. Juni 2002

Der Leiter des Gemeindepriufungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf
- 31.7.3-605 -

Im Auftrag
gez. Schonershofen

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 9/20



Siegel der
Bezirksregierung
Dusseldorf

Beglaubigt
gez. GroB
Reg.-Angestellte

Bestitigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses
der Rheinischen Kliniken Langenfeld

zum 31.12.2000

beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft

BDO Deutsche Warentreuhand AG (Koln)

hat nach dem Ergebnis der Prifung den folgenden uneingeschrankten Bestatigungsvermerk er-
teilt:

Wir haben den Jahresabschluss der Rheinischen Kliniken Langenfeld unter Einbeziehung der
Buchflihrung und den Lagebericht fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000
gepruft. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO, § 106 GO NW sowie der Ver-
ordnung Uber die Durchfliihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigenbetrieben und priifungs-
pflichtigen Einrichtungen wurde der Prifungsgegenstand erweitert. Die Prifung erstreckt sich
daher auch insbesondere auf die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftli-
chen Verhaltnisse, die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der
Foérdermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchflihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBV und den ergdnzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geflhrten Priifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiih-
rung, den Lagebericht sowie Uber den erweiterten Prifungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung entsprechend § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsma-
Biger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufihren,
dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht
vermittelten Bildes der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann,
ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prifungsgegenstandes nach § 34 KHG
NRW ergeben, erflillt wurden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen werden die Kenntnis-
se Uber die Geschaftstatigkeit und lber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen tUber mdgliche Fehler berlcksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise fir
die Angaben in Buchflihrung, Jahresabschluss und Lagebericht Gberwiegend auf der Basis von
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Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen geflihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der kiinftigen Entwicklung zutreffend
dar, so weit die Anforderungen des § 21 GemKHBVO dies verlangen.

Die Prufung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse,
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fordermittel nach
§ 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.”

Den vorstehenden Bericht haben wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und
den Grundsatzen ordnungsmaBiger Berichterstattung bei Abschlussprifungen erstattet.

Disseldorf, den 20. Juni 2002

Der Leiter des Gemeindepriufungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf

- 31.7.3-608 -

Im Auftrag

gez. Schonershofen

Siegel der
Bezirksregierung
Dusseldorf

Beglaubigt

gez. GroB

Reg.-Angestellte

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses

der Rheinische Kliniken Essen

- Kliniken / Institut der Universitat /| Gesamthochschule Essen -
zum 31.12.2000

beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft

WIROG Treuhandgesellschaft MBH (KdlIn)

hat nach dem Ergebnis der Prifung den folgenden uneingeschrankten Bestatigungsvermerk er-
teilt:
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~Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken Essen unter Einbeziehung der Buch-
fiihrung und den Lagebericht flr das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000 ge-
prift. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO, § 106 GO NW sowie der Verord-
nung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigenbetrieben und prifungs-
pflichtigen Einrichtungen wurde der Priifungsgegenstand erweitert. Die Prifung erstreckt sich
daher auch insbesondere auf die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftli-
chen Verhaltnisse, die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der
Fordermittel nach § 25 KI-IG NRW. Die Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBV und den erganzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
gefuhrten Priifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiih-
rung, den Lagebericht sowie Uber den erweiterten Prifungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung entsprechend § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsma-
Biger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufihren,
dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung und des durch den Lagebericht
vermittelten Bildes der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann,
ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Priifungsgegenstandes nach § 34 KHG
NRW ergeben, erfullt wurden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnis-
se Uber die Geschaftstatigkeit und lber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen tber mdgliche Fehler berticksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die
Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in Buchfiihrung,
Jahresabschluss und Lagebericht liberwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Pri-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der wesentlichen
Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wiirdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Priifung eine
hinreichend sichere Grundlage fur unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundséatze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht gibt insgesamt eine
zutreffende Vorstellung von der Lage des Krankenhauses und stellt die Risiken der kiinftigen
Entwicklung zutreffend dar, soweit die Anforderungen des § 21 GemKHBVO dies verlangen.

Die Prifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse,
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel nach
§ 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.”

Den vorstehenden Bericht haben wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und
den Grundsatzen ordnungsmaBiger Berichterstattung bei Abschlussprifungen erstattet.
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Dusseldorf, den 17. September 2002

Der Leiter des Gemeindepriifungsamtes
bei der Bezirksregierung Dusseldorf
- 31.7.3-606 -

Im Auftrag
gez. Schdénershofen

Siegel der
Bezirksregierung
Disseldorf
Beglaubigt
gez. GroB
Reg.-Angestellte
Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses
der Rheinische Kliniken KoéIn

zum 31.12.2000

beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft

BDO Deutsche Warentreuhand AG (Koln)

hat nach dem Ergebnis der Prifung den folgenden uneingeschrankten Bestatigungsvermerk er-
teilt:

Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken Kéln unter Einbeziehung der Buchfiih-
rung und den Lagebericht des Krankenhauses fir das Geschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. De-
zember 2000 gepriift. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO, § 106 GO NW
sowie der Verordnung Uber die Durchfihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigenbetrieben
und prifungspflichtigen Einrichtungen wurde der Priifungsgegenstand erweitert.

Die Prifung erstreckt sich daher auch insbesondere auf die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungs-
wesens, die wirtschaftlichen Verhaltnisse, die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftli-
che Verwendung der Foérdermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchfiihrung und die Aufstellung
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und
den Vorschriften der KHBYV liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung. Unsere Aufgabe ist
es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Priifung eine Beurteilung liber den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchflihrung, den Lagebericht sowie Uber den erweiterten Pri-
fungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung gemas § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ord-
nungsmagiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und
durchzufihren, dass Unrichtigkeiten und VerstéBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung und des durch
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den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermodgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und das mit hinreichender Sicherheit beurteilt
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prufungsgegenstandes
nach § 34 KHG NRW ergeben, erflillt wurden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen wer-
den die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und liber das wirtschaftliche und rechtliche Um-
feld der Klinik sowie die Erwartungen tber mdgliche Fehler berlcksichtigt. Im Rahmen der Pri-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise flir die Angaben in Buchflihrung, Jahresabschluss und Lagebericht Gberwiegend auf
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die
Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage fur unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundséatze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der kiinftigen Entwicklung zutreffend
dar, so weit die Anforderungen des § 21 GemKHBVO dies verlangen.

Die Priifung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse,
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Férdermittel nach
§ 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.”

Den vorstehenden Bericht haben wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und
den Grundsatzen ordnungsmaBiger Berichterstattung bei Abschlussprifungen erstattet.

Dusseldorf, den 20. Juni 2002

Der Leiter des Gemeindepriifungsamtes
bei der Bezirksregierung Dusseldorf

- 31.7.3-607 -

Im Auftrag

gez. Schdénershofen

Siegel der
Bezirksregierung
Dusseldorf

Beglaubigt

gez. GroB

Reg.-Angestellte
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Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses
der Rheinischen Kliniken Mdnchengladbach
zum 31.12.2000

beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft

BDO Deutsche Warentreuhand AG (Kdln)

hat nach dem Ergebnis der Prifung den folgenden uneingeschrankten Bestatigungsvermerk er-
teilt:

~Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken Ménchengladbach unter Einbeziehung
der Buchfiihrung und den Lagebericht flr das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember
2000 geprift. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO, § 106 GO NW sowie der
Verordnung Uber die Durchflihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigenbetrieben und pri-
fungspflichtigen Einrichtungen wurde der Priifungsgegenstand erweitert. Die Prifung erstreckt
sich daher auch insbesondere auf die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirt-
schaftlichen Verhaltnisse, die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung
der Fordermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchfuhrung und die Aufstellung von Jahresabschluss
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBV und den erganzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geflhrten Priifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiih-
rung, den Lagebericht sowie Uber den erweiterten Prifungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung entsprechend § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze
ordnungsmaBiger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und
durchzuflihren, dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchflihrung und des durch
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Priifungsgegenstandes
nach § 34 KHG NRW ergeben, erflllt wurden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen wer-
den die Kenntnisse Uber die Geschaftstatigkeit und liber das wirtschaftliche und rechtliche Um-
feld der Klinik sowie die Erwartungen tGber mdgliche Fehler berlicksichtigt. Im Rahmen der Pru-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise flir die Angaben in Buchflihrung, Jahresabschluss und Lagebericht Uberwiegend auf
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan-
zierungsgrundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die
Wirdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der
Auffassung, dass unsere Prifung eine hinreichend sichere Grundlage fur unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.
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Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der kiinftigen Entwicklung zutreffend
dar, soweit die Anforderungen des § 21 GemKHBVO dies verlangen.

Die Prufung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse,
der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fordermittel nach
§ 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.”

Den vorstehenden Bericht haben wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und
den Grundsatzen ordnungsmaBiger Berichterstattung bei Abschlussprifungen erstattet.

Disseldorf, den 20. Juni 2002

Der Leiter des Gemeindeprifungsamtes
bei der Bezirksregierung Dusseldorf

- 31.7.3-610 -

Im Auftrag

gez. Schonershofen

Siegel der
Bezirksregierung
Dusseldorf

Beglaubigt

gez. GroB

Reg.-Angestellte

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses
der Rheinische Kliniken Viersen

zum 31.12.2000

beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft

BDO Deutsche Warentreuhand AG (Koln)

hat nach dem Ergebnis der Prifung den folgenden uneingeschrankten Bestatigungsvermerk er-
teilt:

~Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Kliniken Viersen unter Einbeziehung der Buch-
fihrung und den Lagebericht fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000 ge-
prift. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO, § 106 GO NW sowie die Verord-
nung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigenbetrieben und prifungs-
pflichtigen Einrichtungen wurde der Prifungsgegenstand erweitert. Die Prifung erstreckt sich
daher auch insbesondere die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, die wirtschaftlichen
Verhaltnisse sowie die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der
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Férdermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchflhrung und die Aufstellung von Jahresabschluss
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der
KHBV und den ergdnzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geflhrten Prifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiih-
rung, den Lagebericht sowie Uber den erweiterten Prifungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsma-
Biger Abschlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufihren,
dass Unrichtigkeiten und VerstoBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht
vermittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann,
ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prifungsgegenstandes nach § 34 KHB
NRW ergeben, erflillt wurden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen werden die Kenntnis-
se Uber die Geschaftstatigkeit und lber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen uber mdgliche Fehler berticksichtigt. Im Rahmen der Prifung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise fir
die Angaben in Buchflihrung, Jahresabschluss und Lagebericht Uberwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Priifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsatze und der wesentlichen Einschrankungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen geflhrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsétze
ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Kliniken und stellt die Risiken der kilinftigen Entwicklung zutref-
fend dar, soweit die Anforderungen des § 21 GemKHBVO dies verlangen.

Die Prufung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
sowie der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fordermittel
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.”

Den vorstehenden Bericht haben wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und
den Grundsatzen ordnungsmaBiger Berichterstattung bei Abschlussprifungen erstattet.

Disseldorf, den 20. Juni 2002

Der Leiter des Gemeindeprifungsamtes
bei der Bezirksregierung Dusseldorf
- 31.7.3-611

Im Auftrag
gez. Schonershofen

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 17/20



Siegel der
Bezirksregierung

Dusseldorf
Beglaubigt
gez. GroB
Reg.-Angestellte
Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses

der Rheinische Klinik fiir Orthopadie Viersen, Viersen
zum 31.12.2000

beauftragte Wirtschaftsprifungsgesellschaft

BDO Deutsche Warentreuhand AG (Koln)

hat nach dem Ergebnis der Prifung den folgenden uneingeschrankten Bestatigungsvermerk er-
teilt:

~Wir haben den Jahresabschluss der Rheinische Klinik fir Orthopadie Viersen nach KHG unter
Einbeziehung der Buchfihrung und den Lagebericht fur das Geschéaftsjahr vom 1. Januar bis 31.
Dezember 2000 gepriift. Durch § 34 KHG NRW in Verbindung mit § 23 GemKHBVO, § 106 GO
NW sowie der Verordnung uber die Durchfihrung der Jahresabschlusspriifung bei Eigenbetrie-
ben und prufungspflichtigen Einrichtungen wurde der Prifungsgegenstand erweitert. Die Pri-
fung erstreckt sich daher auch insbesondere auf die OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens,
die wirtschaftlichen Verhaltnisse sowie die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche
Verwendung der Férdermittel nach § 25 KHG NRW. Die Buchfiihrung und die Aufstellung von
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den
Vorschriften der KHBV und den erganzenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage
der von uns durchgefiihrten Prifung eine Beurteilung Gber den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchflihrung, den Lagebericht sowie Uber den erweiterten Prifungsgegenstand abzu-
geben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung § 317 HGB und § 34 KHG NRW unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger
Abschlusspriifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufiihren, dass
Unrichtigkeiten und VerstdBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter
Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob
die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prifungsgegenstandes nach § 34 KHG
NRW ergeben, erflillt wurden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen werden die Kenntnis-
se Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik so-
wie die Erwartungen tber mogliche Fehler berticksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur
die Angaben in Buchflihrung, Jahresabschluss und Lagebericht Gberwiegend auf der Basis von
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Stichproben beurteilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Wirdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage fiir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen geflihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Klinik und stellt die Risiken der kiinftigen Entwicklung zutreffend
dar, soweit die Anforderungen des § 21 GemKHBVO dies verlangen.

Die Prufung der OrdnungsmaBigkeit des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhaltnisse
sowie der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Fordermittel
nach § 25 KHG NRW hat keine Einwendungen ergeben.”

Den vorstehenden Bericht haben wir in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und
den Grundsatzen ordnungsmaBiger Berichterstattung bei Abschlussprifungen erstattet.

Dusseldorf, den 23. September 2002

Der Leiter des Gemeindepriufungsamtes
bei der Bezirksregierung Disseldorf

- 31.7.3-612 -

Im Auftrag

gez. Schonershofen

Siegel der
Bezirksregierung
Dusseldorf

Beglaubigt

gez. GroB

Reg.-Angestellte

Die Jahresabschllisse sowie die Lageberichte kénnen an sieben Tagen, gerechnet vom Tag der

Veroffentlichung, wahrend der Dienststunden, von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, beim Landschaftsver-
band Rheinland, Horion-Haus (Dienstgebaude Hermann-Plinder-Strasse 1), Zimmer 6031, einge-
sehen werden.

Koln, den 31. Oktober 2002

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Rheinland

Molsberger

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 19/20



- MBI. NRW. 2002 S. 1182

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 20/20


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2002-58

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Jahresabschlüsse 2000 der Rheinischen Kliniken 
	Bestätigungsvermerk


	Bestätigungsvermerk
	Bestätigungsvermerk
	Bestätigungsvermerk
	Bestätigungsvermerk
	Bestätigungsvermerk
	Bestätigungsvermerk
	Bestätigungsvermerk
	Bestätigungsvermerk


